
Kompensation der Kostenbeiträge gern. §§ 170, 171 InsO durch den Verwertungserlös
Zugleich eine Anmerkung zum Urt. des LG Verden v. 25. 4. 2002 - 5 0 511/01, ZInsO 2002, 942

von Rechtsanwalt Markus Heeseler; Wuppertal

Die AbrechlUmg der Venvertwzgserlöse ist in der Praxis ein stän­
diger Streitpunkt zwischen /molven'l.venvaltem und Sichel1lngs­
gläubigem. Genanntes Urteil beschäftigt sich mit der Befriedi­
gung des Gläubigers unter vorheriger Entnahme der Kostenpau­
schalen gem. §§ /70, 17/ /mO "aus dem Venvertungserlös".
Dabei ist die Frage, ob die Kostenpauschale von einem Übererlös
bzw. einer zulässigen Übersichenmg umfasst ist.

I. Sachverhalt

Der Beklagte ist Insolvenzverwalter über das Vermögen eines mit­
telständischen Unternehmens des Sanitärhandels. Klägerin ist der
Einkaufsverband, an den das Unternehmen angeschlossen war. Die
Klägerin besaß im Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfah­
rens Forderungen gegen die Schuldnerin i.H.v. 1,2 Mio. DM auf­
grund diverser Warenlieferungen. Die Klägerin und die Schuld­
nerin hanen in ihren Verträgen für die Klägerin umfangreiche
Sicherungsrechte in Form des verlängerten Eigentumsvorbehalts
vereinbart.

Der Beklagte verwertete im Rahmen des Insolvenzverfahrens einen
Teil der Waren, auf die sich der verlängerte Eigentumsvorbehalt der
Klägerin bezog, soweit, bis er einen Erlös i.H.d. gesicherten Forde-

rungen der Klägerin erzielt hatte. Die Parteien hatten vereinbart
dass von dem Nettoerlös ein Abzug von insgesamt 29 % vorge
nommen werden sollte. Darin enthalten waren 9 % gemäß dei
Kostenbeitragsregelungen der InsO.

Der Beklagte zahlte auf grund der Verwertung einen Betrag VOI

I Mio. DM aus, so dass eine Restforderung der Klägerin VOI

200.000 DM offen stand.

Der Beklagte lehnte in der Folge eine Verwertung weiterer noch be
stehender Sicherungsgegenstände aus dem verlängerten Eigen
tumsvorbehalt mit der Begründung ab, dass für den Fall, dass dit
aus der Verwertung von Sicherungsgut erzielten Netterlöse die Hö
he der gesicherten Forderungen des absonderungsberechtigtel
Gläubigers erreichten, die Absonderungsrechte damit erledigt sei·
en. Dies hatte zur Folge, dass die Klägerin nicht in voller Höhe ihrel
Forderung befriedigt wurde, wobei nicht alle Waren, die unter derr
verlängerten Eigentumsvorbehalt der Klägerin stehen, verwerte!
worden sind.

Die Klägerin hat im Rahmen der Stufenklage zunächst Auskunfi
über die weiteren Erlöse verlangt. Das LG Verden hat in einem Teil·
urteil der Klägerin diesen Anspruch zugesprochen.

Nach Auskunftserteilung zahlte der Beklagte die o.g. Differenz.




